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1. TERMINSACHE: Abgabe der Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts  

ab 1.7.2022 
 

Für Länder, in denen das sog. Bundesmodell Anwendung findet (Berlin, Brandenburg, Bremen, 

Mecklenburg-Vorpommern, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-

Hol-stein und Thüringen), haben die Finanzminister die Aufforderung zur Abgabe der Erklärung zur 

Feststellung des Grundsteuerwerts für den Hauptfeststellungszeitpunkt 1.1.2022 öffentlich bekannt 

gemacht.  

 

Die dafür erforderlichen elektronischen Formulare zur Feststellung des Grundsteuerwerts werden über 

„Mein Elster“ bereitgestellt. Folgende Personen sind zur Abgabe der Feststellungserklärung verpflich-

tet: 

 Eigentümer eines Grundstücks in den o.g. Ländern. 

 Eigentümer eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft in den o.g. Ländern. 

 Bei Grundstücken in den o.g. Ländern, die mit einem Erbbaurecht belastet sind: Erbbauberech-

tigte unter Mitwirkung der Eigentümer des Grundstücks (Erbbauverpflichtete). 

 Bei Grundstücken in den o.g. Ländern mit Gebäuden auf fremdem Grund und Boden: Eigentümer 

des Grund und Bodens unter Mitwirkung des Eigentümers des Gebäudes. 

 

Die elektronisch abzugebenden Feststellungserklärungen können ab 1.7.2022 eingereicht werden. Die 

Abgabefrist läuft nach derzeitigem Stand bis zum 31.10.2022. Maßgebend für die persönliche Erklä-

rungspflicht sind die Verhältnisse am 1.1.2022. Die anderen Bundesländer fordern eigenständig durch 

öffentliche Bekanntmachung zur Abgabe auf. In der Regel müssen auch diese auf elektronischem 

Wege abgegeben werden und es gelten voraussichtlich die gleichen Fristen. 
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2. Bundesfinanzministerium senkt Zinssatz für Nachzahlungen und Erstattungen 

auf 0,15 % pro Monat 
 

Das Bundeskabinett hat am 30.3.2022 den Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung der Abga-

benordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung beschlossen. Der Gesetzentwurf senkt 

den Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen rückwirkend von ehemals 0,5 % pro Monat ab 

dem 1.1.2019 auf 0,15 % pro Monat (= 1,8 % pro Jahr). Die Angemessenheit dieses Zinssatzes ist 

unter Berücksichtigung der Entwicklung des Basiszinssatzes mindestens alle drei Jahre mit Wirkung 

für nachfolgende Verzinsungszeiträume zu evaluieren – spätestens also erstmals zum 1.1.2026. Die 

Neuregelung setzt den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 8.7.2021 um. 

 

Die Neuregelung des Zinssatzes für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen für Verzinsungszeiträume 

ab 1.1.2019 gilt für alle Steuern, auf die die Vollverzinsung anzuwenden ist. Der Erlass von Nachzah-

lungszinsen bei vor Fälligkeit freiwillig geleisteten Zahlungen wird im Gesetz verankert und damit 

auch auf die von Kommunen verwaltete Gewerbesteuer erstreckt. 

 

 

3. Häusliches Arbeitszimmer muss für ausgeübte Tätigkeit nicht erforderlich sein 
 

Durch die Corona-Pandemie hat sich die Einstellung über den Nutzen eines Arbeitszimmers und 

Homeoffice wohl in den meisten Köpfen geändert. Zu diesem Thema hat der Bundesfinanzhof (BFH) 

kürzlich ein Urteil veröffentlicht, in dem es um die Absetzbarkeit als Werbungskosten geht, wenn die 

Tätigkeit auch ohne ein Arbeitszimmer ausgeübt werden kann. 

 

Im entschiedenen Fall gab eine Flugbegleiterin in ihrer Einkommensteuer ein häusliches Arbeitszim-

mer als Werbungskosten an. Die Tätigkeiten, die sie dort ausübe, stehen in direktem Zusammenhang 

zu ihrem Beruf. Zudem hat sie keinen anderen Arbeitsplatz. Das Finanzgericht (FG) entschied sich 

gegen einen Ansatz als Werbungskosten, da die Arbeitnehmerin nur einen geringen Anteil ihrer Ge-

samtarbeitszeit das häusliche Arbeitszimmer nutze und sie diese Arbeiten z. B. auch am Küchentisch 

hätte erledigen können. 

 

Für den BFH waren die Argumente des FG jedoch nicht maßgebend. Das Gesetz typisiert die Erfor-

derlichkeit eines Arbeitszimmers für die Fälle, in denen das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der ge-

samten Tätigkeit bildet oder in denen kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Wenn dem Ar-

beitnehmer kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, ist es aber kein Grund den Abzug als Wer-

bungskosten abzulehnen, wenn die Arbeiten auch an anderen Orten im Haushalt ausgeführt hätten 

werden können. 

 

Anmerkung: An den grundsätzlichen Voraussetzungen zum Arbeitszimmer selbst hat sich indes 

nichts geändert. Bitte lassen Sie sich im Bedarfsfall unbedingt beraten! 

 

 

4. Keine sog. Spekulationssteuer für (rechtswidrig) bewohntes Gartenhaus  
 

Der erzielte Gewinn von innerhalb von 10 Jahren verkauften Grundstücken unterliegen i. d. R. der 

Besteuerung. Dies ist aber nicht der Fall, wenn Grundstücke in dem Zeitraum zwischen Anschaffung 

und Veräußerung zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden. Nach einer Entscheidung des Bundesfi-

nanzhofs (BFH) vom 26.10.2021 liegt eine solche Nutzung auch dann vor, wenn der Steuerpflichtige 

ein (voll erschlossenes) „Gartenhaus“ baurechtswidrig dauerhaft bewohnt.  

 

Dafür muss die Immobilie aber tatsächlich – z. B. durch ihre Beschaffenheit – zum dauerhaften Be-

wohnen geeignet sein. Nach Auffassung des BFH ist der Gesetzeszweck bei baurechtswidriger Nut-

zung von Wohneigentum ebenso erfüllt wie bei einer mit dem Baurecht übereinstimmenden Nutzung. 
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5. Nachweis einer kürzeren Restnutzungsdauer (höheren AfA) eines Gebäudes 

durch Wertgutachten 
 

Wird im Rahmen eines Wertgutachtens die Restnutzungsdauer eines Gebäudes nach der Wertermitt-

lungsverordnung bestimmt, kann diese der Berechnung des AfA-Satzes zugrunde gelegt werden. Das 

entschied das Finanzgericht Münster (FG) mit rechtskräftigem Urteil vom 27.1.2022. 

 

Im Rahmen eines Zwangsversteigerungsverfahrens erwarb ein Steuerpflichtiger ein Grundstück zur 

Erzielung von Mieteinkünften. Vom Amtsgericht wurde im Zwangsversteigerungsverfahren ein Sach-

verständigengutachten zur Ermittlung des Grundstückswerts in Auftrag gegeben. Der öffentlich be-

stellte und vereidigte Sachverständige kam zu einer Restnutzungsdauer des Gebäudes von 30 Jahren. 

Entsprechend machte der Steuerpflichtige in seinen Einkommensteuererklärungen eine jährliche AfA 

des Gebäudes von 3,33 % als Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung geltend. Das Fi-

nanzamt berücksichtigte jedoch lediglich eine AfA von 2 %. 

 

Das FG stellte hingegen fest, dass ein Gebäude grundsätzlich nach festen AfA-Sätzen (im Streitfall 

2 % pro Jahr) abzuschreiben ist, bei einer tatsächlich kürzeren Nutzungsdauer des Gebäudes als 

50 Jahre aber nach Wahl des Steuerpflichtigen von entsprechend höheren Sätzen ausgegangen werden 

kann. Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs kann sich der Steuerpflichtige jeder Darle-

gungsmethode bedienen, die im Einzelfall zur Führung des erforderlichen Nachweises geeignet er-

scheint. Da für die Schätzung einer kürzeren Restnutzungsdauer keine Gewissheit, sondern allenfalls 

eine größtmögliche Wahrscheinlichkeit erforderlich ist, kann die Schätzung des Steuerpflichtigen 

vielmehr nur dann verworfen werden, wenn sie eindeutig außerhalb eines angemessenen Schätzungs-

rahmens liegt. Das war hier nicht der Fall. 

 

 

6. Entlastungsbetrag für Alleinerziehende im Trennungsjahr 
 

Alleinerziehende haben die Möglichkeit einen sog. Entlastungsbetrag in Höhe von 4.008 € zzgl. 240 € 

für jedes weitere Kind steuerlich geltend zu machen. Voraussetzung dafür ist, dass ein oder mehrere 

Kinder zum Haushalt gehören und ihnen für diese ein Kinderfreibetrag oder Kindergeld zusteht. Das 

Kind gehört zu dem Haushalt, unter der Adresse es gemeldet ist. Das beantragende Elternteil gilt als 

alleinstehend, wenn die Voraussetzung für das Splitting-Verfahren nicht vorliegen, es verwitwet ist 

und keine Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen Person bildet, soweit diese keinen Kindergeldan-

spruch hat.   

 

Über die Anwendung des Entlastungsbetrags für Ehegatten im Trennungsjahr hatte der Bundesfinanz-

hof (BFH) mit Urteil vom 28.10.2021 zu entscheiden. Im entschiedenen Fall ließ sich ein Ehepaar 

scheiden und reichte für den Zeitraum des Trennungsjahres jeweils eine Einzelveranlagung beim Fi-

nanzamt ein. Zudem beantragte der Elternteil, bei dem das gemeinsame Kind nach der Trennung leb-

te, den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Das Finanzamt erkannte diesen jedoch nicht an, da 

von der Möglichkeit des Splitting-Verfahrens Gebrauch gemacht wurde, was gegen den Ansatz des 

Entlastungsbetrags spricht. 

 

Der BFH entschied sich letztendlich jedoch für den Ansatz im Trennungsjahr. Zwar sollen einzeln 

veranlagte Ehegatten den Entlastungsbetrag nicht in Anspruch nehmen können, der Gesetzgeber 

möchte damit aber nicht Ehegatten im Trennungsjahr ausschließen. In diesem Fall darf eine zeitantei-

lige Gewährung erfolgen und zwar für die Monate, in denen die Voraussetzungen vorliegen. Das ist 

hier ab dem Zeitpunkt der Trennung.  

 

Bitte beachten Sie! Dies setzt aber voraus, dass der antragstellende Ehegatte nicht direkt eine neue 

Haushaltsgemeinschaft gegründet hat, da dies den Ansatz des Entlastungsbetrags definitiv ausschließt. 
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7. Steuerliche Berücksichtigung von Mieterabfindungen 
 

Kaufen oder bauen Steuerpflichtige ein Gebäude, welches später zu Vermietungszwecken genutzt 

werden soll, ist es üblich, dass nach Anschaffung oder Herstellung noch einige Kosten anfallen. In 

den ersten 3 Jahren kann es sich bei den Kosten um anschaffungsnahe Herstellungskosten handeln. 

Sobald Aufwendungen für Renovierungen u. Ä. die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten mit min-

destens 15 % übersteigen, sind diese Aufwendungen nicht sofort als Werbungskosten absetzbar, son-

dern müssen über die AfA jährlich abgeschrieben werden. 

 

In einem zu diesem Sachverhalt vom Finanzgericht Münster (FG) am 12.11.2021 entschiedenen Fall 

erwarb eine Steuerpflichtige Wohneinheiten, renovierte diese über einen Zeitraum von 2 Jahren und 

vermietete die Einheiten anschließend wieder. Um die Renovierung möglichst einfach durchführen zu 

können, zahlte die Eigentümerin allen bisherigen Mietern eine Abfindung, damit diese vor Beginn der 

Renovierung ausziehen. Diese Abfindung machte sie als Werbungskosten geltend. 

 

Das FG erkannte die Mieterabfindungen nicht als sofort abziehbare Werbungskosten an, sondern füg-

te die Aufwendungen den Anschaffungskosten hinzu, die über die Lebensdauer der Immobilie abzu-

schreiben sind. Die Abfindungen wurden gezahlt, damit die für die Vermietung notwendige Renovie-

rung durchgeführt werden konnte.  

 

Das FG begründete seine Entscheidung damit, dass ein direkter Zusammenhang zwischen den Zah-

lungen und der Durchführung der Renovierungsmaßnahme vorliegt, sodass beide Maßnahmen den 

anschaffungsnahen Herstellungskosten zuzuordnen sind. Würden die Abfindungen dagegen mit Maß-

nahmen in Zusammenhang stehen, die keine anschaffungsnahe Herstellungskosten sind, würden sie 

Werbungskosten darstellen. 

 

Anmerkung: Gegen das Urteil wurde Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt. Betroffene Steuer-

pflichtige können sich auf das anhängige Verfahren berufen und um Ruhen des Verfahrens bis zur 

Entscheidung des BFH (AZ: IX R 29/21) ersuchen. 

 

 

8. Unterhaltsaufwendungen für in Deutschland geduldete ukrainische Angehörige 
 

Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 2.12.2021 sind Unterhaltsleistungen an in 

Deutschland (lediglich) geduldete (= Aussetzung der Abschiebung), nicht unterhaltsberechtigte 

Angehörige nicht als außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen. Dies gilt nach seiner Auf-

fassung auch dann, wenn sich der Steuerpflichtige gegenüber der Ausländerbehör-

de/Auslandsvertretung verpflichtet hat, die Kosten für den Lebensunterhalt seiner Angehörigen zu 

tragen. 

 

Anmerkung: Der BFH stellt klar, dass gesetzlich unterhaltsberechtigt diejenigen Personen sind, de-

nen gegenüber der Steuerpflichtige nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) unterhaltsverpflichtet 

ist. Dies sind Verwandte in gerader Linie, wie z. B. Kinder, Enkel, Eltern und Großeltern, nicht hin-

gegen Verwandte in der Seitenlinie. 
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9. Weitere Corona-Maßnahmen für steuerliche Entlastungen 
 

Durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine sind die Energiepreise und Lebenshal-

tungskosten weiterhin auf einem hohen Niveau. Die Bundesregierung hat bereits einige Maßnahmen 

zur Entlastung der Bürger beschlossen. Diese Maßnahmen sollen schnell spürbare Effekte erzielen, 

sowohl bei Unternehmen als auch im privaten Bereich. Bereits in den Vormonaten wurden mehrere 

Maßnahmenpakete durch die Politik beschlossen, weitere folgen nun durch die Zustimmung des Bun-

desrats am 10.6.2022 zum Vierten Corona-Steuerhilfegesetz. 

 

 Unternehmen haben die Möglichkeit einer erweiterten Verlustrechnung bis Ende 2023. Von 

Beginn diesen Jahres an kann ein Verlust von bis zu 10 Mio. Euro oder 20 Mio. Euro bei zusam-

menveranlagten Steuerpflichtigen zurückgetragen werden. Zudem ist der Verlustrücktragszeitraum 

ab 2022 dauerhaft auf zwei Jahre ausgeweitet worden. 

 Für die Möglichkeit einer schnellen Refinanzierung wird die Abschreibungsdauer der degressiven 

AfA um ein Jahr verlängert. Dies gilt für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, wel-

che in 2022 angeschafft oder hergestellt werden. 

 Des Weiteren bleibt die bisherige Regelung zur Homeoffice-Pauschale bis Ende diesen Jahres 

unverändert erhalten. 

 Rückwirkend können Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld bis Ende Juni 2022 steuerfrei bleiben. 

 Durch die immer noch hohe Belastung der Arbeitnehmer in bestimmten Einrichtungen, wie z. B. 

Krankenhäusern, sollen Corona-Pflegeboni bis zu einem Betrag von 4.500 € steuerfrei bleiben. Es 

kommt dabei nicht darauf an, dass die Zahlung des Bonus aufgrund bundes- oder landesrechtlicher 

Regelungen erfolgt, sondern auch freiwillige Leistungen des Arbeitgebers sind nun bis zur 

Höchstgrenze steuerfrei. Dies gilt auch z. B. für Zahlungen an Beschäftigte in bestimmten Vorsor-

ge- und Rehabilitationseinrichtungen, Arzt-/Zahnarztpraxen sowie Rettungsdiensten. 

 Ferner wurde ein Pflegebonus für Pflegekräfte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen be-

schlossen. Diese Prämie wird nach Qualifikation, Arbeitszeit und Nähe zur Versorgung gestaffelt 

und kann bis zu 550 € (steuer- sowie abgabenfrei) betragen.  
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10. Steuerfreie Zuschläge für Sonn-, Feiertage und Nachtzeit 
 

Während vermutlich die Mehrheit der Arbeitnehmer gerne unter der Woche zu den „Standard-

Arbeitszeiten“ arbeitet, gibt es auch viele Berufstätige, die Zeiten am Wochenende oder in der Nacht 

bevorzugen. Grund dafür könnten auch die hiermit einhergehenden steuerfreien Zuschläge sein. Zum 

Anspruch auf diese Zahlungen hat nun der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 16.12.2021 eine 

Entscheidung getroffen.  

 

Gegenstand dieses Urteils war die Frage, ob Hin- und Rückfahrten zu Auswärtsspielen bei Profisport-

lern und deren Betreuern als steuerfreie Zuschläge bezahlt werden können. Die Sportler erhalten ne-

ben ihrem Grundgehalt weitere Zuschläge für geleistete Arbeit an Sonn- und Feiertagen sowie in der 

Nacht. Eine Außenprüfung des Finanzamts stellte jedoch fest, dass den Sportlern diese Zuschläge 

nicht zustehen, da sie nicht mit Mehraufwand verbunden sind. Es handelt sich lediglich um Zeitauf-

wand im Mannschaftsbus. Das Finanzamt forderte Lohnsteuer nach. 

 

Der Sachverhalt landete vor dem BFH, der den Sportlern bzw. den Betreuern die Steuer-freiheit der 

Zuschläge bestätigte. Sie sind steuerfrei, soweit sie ausschließlich auf die notwendigen Reisezeiten im 

Zusammenhang mit den Hin- und Rückfahrten bei Auswärtsspielen entfallen. Das setzt aber auch 

voraus, dass der Spieler die Wege auch tatsächlich bestreitet. Voraussetzung für die Steuerbefreiung 

ist des Weiteren, dass die Zuschläge neben dem Grundlohn geleistet werden und nicht Teil einer ein-

heitlichen Entlohnung für die gesamte, auch an Sonn- und Feiertagen oder nachts geleistete Tätigkeit 

sind. Dafür muss in dem Arbeitsvertrag zwischen der Grundvergütung und den Erschwerniszuschlä-

gen unterschieden und ein Bezug zwischen der zu leistenden Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit 

und der Lohnhöhe hergestellt werden. Zuschläge können daher nur steuerfrei geleistet werden, wenn 

und soweit der Arbeitnehmer auch Anspruch auf einen Grundlohn hat. Darüber hinaus muss die Zah-

lung des Zuschlags zweckbestimmt erfolgen. 

 

Keine Voraussetzung ist allerdings, dass der Arbeitnehmer für die Zuschläge einen besonderen Mehr-

aufwand im Vergleich zu seinen normalen Arbeitszeiten haben muss. 

 

 

11. Steuerermäßigung für zusammengeballte Überstundenvergütungen 
 

Überstunden werden in den meisten Unternehmen – je nach Arbeitsvertrag – durch Geld- oder Zeit-

ausgleich bezahlt. Dabei kann es vorkommen, dass die ausgezahlte Vergütung für einen längeren Zeit-

raum zusammengeballt zu einem Zeitpunkt gezahlt wird. Die Einkommensteuer steigt progressiv und 

kann durch die Einmalzahlung der Überstundenvergütung eine deutliche Mehrbelastung des Steuer-

pflichtigen bedeuten. Über einen solchen Fall hat der Bundesfinanzhof (BFH) nunmehr mit Urteil 

vom 2.12.2021 entschieden. 

 

Ursache des Urteils war ein Arbeitnehmer, der über mehrere Jahre Überstunden ansammelte und die 

Vergütung für diesen Zeitraum anschließend in einer Summe erhielt. Dadurch stieg die zu zahlende 

Einkommensteuer für den Veranlagungszeitraum der Auszahlung stark an. Der Arbeitnehmer bean-

tragte daraufhin die Anwendung eines ermäßigten Steuersatzes. Diesem Antrag kam das Finanzamt 

jedoch nicht nach.  

 

Der BFH sah dies jedoch anders. Nach seiner Auffassung ist die Tarifermäßigung nicht nur auf Nach-

zahlungen von Festlohnbestandteilen anzuwenden, sondern auch auf variable Lohnbestandteile, wie 

z. B. Überstundenvergütungen. In beiden Fällen kommt es darauf an, ob die Nachzahlung für eine 

Tätigkeit geleistet wurde, die über einen Zeitraum von über 12 Monaten und mehrere Veranlagungs-

zeiträume lief. Nur dann kann die Steuerermäßigung angewendet werden. Ausschlaggebend sei auch, 

dass der Gesetzgeber grundsätzlich von einer Mehrbelastung durch einmalige Zahlungen absehen und 

durch Anwendung des ermäßigten Steuersatzes die höhere Versteuerung, die sich durch die Zusam-

menballung der Einkünfte ergibt, mindern möchte. 
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12. Anwendung der 1-%-Regelung bei hochpreisigen Pkw 
 

Im Betriebsvermögen gehaltene Pkw und deren steuerliche Behandlung führen immer wieder zu Aus-

einandersetzungen mit dem Fiskus. Liegt kein Fahrtenbuch für diesen Pkw vor oder ist dieses fehler-

haft, legt das Finanzamt die 1-%-Regelung zugrunde. 
 

In einem vor dem Finanzgericht München (FG) ausgefochtenen Fall hielt ein Unternehmer in seinem 

Privatvermögen zwei hochpreisige Pkw und in seinem Betriebsvermögen zwei geleaste Pkw, ebenfalls 

aus dem höheren Preissegment. Bei einer Betriebsprüfung legte der Unternehmer die Fahrtenbücher 

für die Unternehmensfahrzeuge vor. Die Angaben daraus waren jedoch nicht leserlich, sodass das 

Finanzamt auf die 1-%-Regelung zurückgriff.  
 

Dagegen wehrte sich der Unternehmer vor dem FG. Den ersten Anschein für eine Privatnutzung der 

betrieblichen Pkw konnte er damit entkräften, dass er im Privatvermögen noch gleichwertige Fahr-

zeuge habe und nicht auf die betrieblichen Pkw für Privatfahrten angewiesen sei. Trotzdem gab das 

FG dem Finanzamt Recht.  
 

Die bloße Behauptung, dass die betrieblichen Fahrzeuge nicht auch privat genutzt werden, reicht nicht 

aus. Hierzu sind fundierte Nachweise erforderlich. Nach der allgemeinen Lebenserfahrung muss da-

von ausgegangen werden, dass ein betrieblicher Pkw auch privat genutzt wird, sofern der Unterneh-

mer die bloße Möglichkeit dazu hat. Dafür ist es unerheblich, ob im Privatvermögen andere Pkw exis-

tieren und auch, ob diese in dasselbe Preissegment gehören.  
 

Anmerkung: Das anhängige Revisionsverfahren liegt zur endgültigen Entscheidung vor dem Bundes-

finanzhof (Az: VIII R 12/21). Das Urteil des FG ist noch nicht rechtskräftig. 
 

 

13. Übertragung des Kinderfreibetrags bei nichtehelicher Lebensgemeinschaft  

der Eltern 
 

Bei der Einkommensteuerberechnung wird für jedes Kind ein Kinderfreibetrag steuermindernd ange-

setzt. Dieser kann auch von einem Elternteil auf den anderen Elternteil übertragen werden, sollten die 

Eltern getrennt leben und damit auch einzeln veranlagt werden. Nun lag dem Bundesfinanzhof (BFH) 

ein Fall vor, welcher die Frage aufwarf, ob eine Übertragung auch bei Eltern in „nichtehelicher Le-

bensgemeinschaft“ möglich sei. 
 

Die unverheirateten Eltern lebten zusammen mit ihren Kindern in einem Haushalt. Die Mutter bean-

tragte die Übernahme der Kinderfreibeträge des Vaters für ihre Einkommensteuer. Das Finanzamt 

gewährte ihr dies für eins der Kinder, da nur dieses bereits volljährig war. Für die übrigen Kinder 

lehnte das Finanzamt ihren Antrag ab. Dem schloss sich der BFH in seiner Entscheidung vom 

15.12.2021 an. 
 

Eine Übertragung ist grundsätzlich möglich, wenn ein Elternteil seiner Unterhaltspflicht nicht oder 

nicht wesentlich nachkommt. Dann erfolgt eine Übertragung an den Unterhaltszahlenden. Das ist der 

Grundfall, wenn die Eltern getrennt leben. Die Unterhaltspflicht ist aber nicht nur darauf abzustellen, 

ob und wie viel jeder Elternteil zum Haushaltseinkommen beiträgt. Dazu gehört auch immaterieller 

Unterhalt, wie z. B. Fürsorge oder Erziehung. Wendet man diese Regelungen auf den Fall an, steht 

fest, dass eine Übertragung nicht stattfinden kann. Der Vater kommt seiner Unterhaltspflicht wesent-

lich nach, da er mit den Kindern in einem Haushalt lebt und sich durch materiellen und immateriellen 

Unterhalt um diese kümmert. 
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14. Erbschaftsteuerbefreiung für ein Familienheim 
 

Mit Schreiben vom 9.2.2022 äußern sich die obersten Finanzbehörden der Länder zur Voraussetzung 

einer Steuerbefreiung bei zwingenden, an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken hindernden 

Gründen. 

 

Eine Erbschaftsteuerbefreiung für den Erwerb eines Familienheims fällt mit Wirkung für die Vergan-

genheit grundsätzlich weg, wenn der Erwerber das Familienheim innerhalb von 10 Jahren nach dem 

Erwerb nicht mehr zu Wohnzwecken selbst nutzt, es sei denn, er ist aus zwingenden Gründen an einer 

Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert. 

 

Das setzt voraus, dass objektiv zwingende Gründe dafür vorliegen. Ein objektiv zwingender Grund 

liegt z. B. vor, wenn ein Familienheim innerhalb des Zehnjahreszeitraums aufgrund höherer Gewalt 

(z. B. durch Hochwasser, Starkregen, Unwetter, Sturm, Brand, Explosion) zerstört und seine tatsächli-

che Selbstnutzung dadurch beendet wird. In diesen Fällen entfällt die Steuerbefreiung nicht rückwir-

kend. 

 

Der Erwerber ist nicht zum Wiederaufbau des Familienheims verpflichtet, da eine weitere Selbstnut-

zung der ursprünglich vom Erblasser bis zum Erbfall zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung 

aufgrund der Zerstörung nicht mehr möglich ist. Die zehnjährige Selbstnutzungsfrist und die damit 

einhergehende Überwachung enden mit dem Zeitpunkt der Zerstörung des ursprünglichen Familien-

heims. 

 

Eine zeitweise Unbewohnbarkeit aufgrund höherer Gewalt, z. B. für den Zeitraum einer Sanierung 

oder aufgrund eines behördlich angeordneten Nutzungsverbots, kann zu einer tatsächlichen Unterbre-

chung der Nutzung zu eigenen Wohnzwecken führen. Dies ist unschädlich, wenn der Erwerber des 

Familienheims „unverzüglich“ nach der Wiederherstellung der Bewohnbarkeit des Familienheims die 

Nutzung zu eigenen Wohnzwecken wieder aufnimmt und bis zum Ablauf des Zehnjahreszeitraums 

ausübt. Es liegt dann keine Aufgabe der Selbstnutzung durch längeren Leerstand vor. 

 

 

15. Umlage der Grundsteuer auf Mieter 
 

Unabhängig davon, ob es sich um einen gewerblichen oder privaten Mieter handelt, können bestimm-

te Kosten des Vermieters auf den Mieter umgelegt werden, welche dieser durch die Nebenkosten 

zahlt. Während aber die gezahlte Miete bei Privatpersonen zu der eigenen Vermögenssphäre gehört, 

ist die Mietzahlung bei Unternehmern als Betriebsausgabe anzusetzen. Diese ist einschließlich der 

Nebenkosten auch bei der Gewerbesteuerberechnung zu berücksichtigen, entschied der Bundesfi-

nanzhof (BFH). 

 

In einem vom BFH am 2.2.2022 entschiedenen Fall mietete ein Gewerbetreibender ein Bürogebäude 

für seine Firma an. Laut dem Mietvertrag hatte er neben weiteren Kosten auch die anfallende Grund-

steuer zu zahlen. Das Finanzamt berücksichtigte die Zahlungen der Grundsteuer als Bestandteil der 

Miete. Damit ist der Betrag auch bei der Gewerbesteuerberechnung zu berücksichtigen. Ein Achtel 

der im Veranlagungszeitraum getätigten Mietzahlungen für die Nutzung unbeweglicher Wirtschafts-

güter des Anlagevermögens ist dem Gewinn bei der Gewerbesteuerberechnung hinzuzurechnen, so-

fern die Aufwendungen den Gewinn vorher gemindert haben.  

 

Der BFH stimmte dem Ansatz des Finanzamtes zu. Unter den Mietaufwendungen sind nicht nur die 

reinen Mietzahlungen zu verstehen, sondern auch umgelegte Kosten, wie hier die Grundsteuer. Eine 

Hinzurechnung bei der Gewerbesteuerberechnung ist demnach vorzunehmen. Nicht in Ordnung wäre 

es dagegen, wenn diese Hinzurechnung vermindert wird, indem der Mieter Aufwendungen des Ver-

mieters übernimmt und dieser dafür nur einen verminderten Mietzins erhält. 
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16. Nachweis der betrieblichen Nutzung für Investitionsabzugsbeträge und  

Sonder-AfA 
 

Steuerpflichtige, die einen Investitionsabzugsbetrag (IAB) und die Sonder-AfA nach § 7g EStG in 

Anspruch nehmen möchten, müssen bedenken, dass dies lediglich für bewegliche Wirtschaftsgüter 

des Anlagevermögens möglich ist, wenn diese fast ausschließlich betrieblich genutzt werden. Die 

Privatnutzung darf 10 % der Gesamtnutzung nicht übersteigen. Dies führt insbesondere bei Pkw in der 

Praxis häufig zu Schwierigkeiten, die jeweiligen Nutzungsanteile nachzuweisen. 

 

Als Nachweis für den Anteil der privaten Nutzung eignet sich ein ordnungsgemäß geführtes Fahrten-

buch grundsätzlich am besten. Wendet der Steuerpflichtige dagegen die 1 %-Regelung an, besagt dies 

nur, dass die betriebliche Nutzung mehr als 50 % beträgt. Ob allerdings eine Privatnutzung von weni-

ger als 10 % vorliegt, lässt sich daraus nicht ableiten. Bei Anwendung der 1 %-Regelung geht die 

Finanzverwaltung daher grundsätzlich von einem schädlichen Nutzungsumfang aus. 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 16.3.2022 zu dieser Thematik Stellung genommen. 

Ein selbstständiger Unternehmer bildete IAB für zukünftige Käufe von Pkw und kaufte diese schließ-

lich auch zu den geplanten Zeitpunkten mit Abzug der Sonder-AfA. Für den gesamten Fuhrpark wird 

die 1%-Regelung angewandt, Fahrtenbücher werden nicht geführt. Aus diesem Grund versagte das 

Finanzamt IAB und Sonder-AfA, hier könne nicht von einer fast ausschließlich betrieblichen Nutzung 

ausgegangen werden. 

 

Das Finanzgericht Münster übernahm in seinem Urteil (Urt. v. 10.7.2019 – 7 K 2862/17 E) diese Auf-

fassung. Der BFH gab der Revision jedoch statt und hob das Urteil des Finanzgerichts auf. Dieses hat 

nunmehr erneut über den Sachverhalt zu entscheiden. 

 

Der BFH führt aus, dass das Finanzgericht zwar richtig festgestellt habe, dass keine Fahrtenbücher als 

Nachweis vorlagen, trotzdem sei die Anerkennung von IAB und Sonder-AfA möglich, da das Vorle-

gen anderer Beweise zulässig sei. Mit Verweis auf die laufende Rechtsprechung des BFH lasse sich 
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feststellen, dass es bei den erforderlichen Nachweisen keine Beschränkung auf Fahrtenbücher gebe, 

ebenso fehle es an einer entsprechenden gesetzlichen Vorschrift. 

 

Hinweis: Bei Kapitalgesellschaften gibt es – anders als bei Personengesellschaften und Einzelunter-

nehmen – keine Privatsphäre, daher ist hier immer von einer vollständigen betrieblichen Nutzung des 

Pkws auszugehen. 

 

 

 

 

17. Zumutbare Eigenbelastung bei Kranken- und Pflegekosten  

– erneute Verfassungsbeschwerde anhängig 
 

Steuerpflichtige haben die Möglichkeit außergewöhnliche Belastungen (agB) steuermindernd in ihrer 

Einkommensteuererklärung anzugeben. Obwohl sich die Höhe der Kosten bei unterschiedlichen Steu-

erpflichtigen ähnelt, ist die Auswirkung durch die Berücksichtigung einer zumutbaren Eigenbelastung 

unterschiedlich. Die Berechnung erfolgt im jeweiligen Einzelfall nach dem aktuellen Gesamtbetrag 

der Einkünfte, der Anzahl der Kinder und dem Familienstand. Dadurch wird nur der Betrag der agB 

steuermindernd angesetzt, welcher die zumutbare Eigenbelastung übersteigt. 

 

Diese Kürzung um die zumutbare Eigenbelastung, insbesondere bei Krankheits- und Pflegekosten, ist 

bereits länger umstritten. Es wird damit argumentiert, dass die vorgenommene Kürzung verfassungs-

widrig sei, weil Aufwendungen betreffend des Gesundheits- und Pflegezustands einen Teil des Exis-

tenzminimums ausmachen und damit nicht gekürzt werden dürften. 

 

Der Bundesfinanzhof hat mit zwei Beschlüssen vom 1.9.2021 und 4.11.2021 seine bisherige Recht-

sprechung bestätigt, wonach die Kürzung rechtens sei. Daraufhin hat das Bundesministerium der Fi-

nanzen im März 2022 veranlasst, dass Steuerveranlagungen in diesem Punkt künftig nicht mehr vor-

läufig ergehen sollen. Gegen den Beschluss des BFH vom 1.9.2021 ist mittlerweile Verfassungsbe-

schwerde eingelegt worden). Steuerpflichtige können sich auf dieses Verfahren berufen und Ruhen 

des Verfahrens erwirken. 

 

Im Falle laufender Einspruchs- und Änderungsanträge haben die obersten Finanzbehörden der Länder 

im April 2022 eine Allgemeinverfügung erlassen, wonach alle Einsprüche und Änderungsanträge 

zurückzuweisen sind, soweit diese sich mit einem Verstoß gegen das Grundgesetz begründen. Die 

Klagefrist beträgt ein Jahr. 

 

Bitte wenden Sie sich in entsprechenden Fällen an Ihren steuerlichen Berater, um das weitere verfah-

rensrechtliche Vorgehen abzusprechen. 

 

 

18. Aufteilungsgebot bei Vermietungen mit Nebenleistungen 
 

Von Unternehmern ausgeführte Leistungen werden im Umsatzsteuerrecht in Haupt- und Nebenleis-

tungen eingeteilt. Die Nebenleistungen teilen als unselbstständige Leistungen das Schicksal der 

Hauptleistung. Für sie gilt damit auch der maßgebliche Steuersatz der Hauptleistung. Es ist aber nicht 

immer eindeutig zu beurteilen, ob eine einheitliche oder mehrere getrennt zu besteuernde Leistungen 

vorliegen. 

 

Ein Fall zu dieser Problematik lag dem Bundesfinanzhof (BFH) kürzlich vor. Dabei ging es um Be-

treiber eines Hotels, welche in der Umsatzsteuererklärung die Übernachtungen dem ermäßigten Steu-

ersatz unterwarfen, ebenso wie die dazugehörigen Leistungen für Frühstück und Spa als Nebenleis-

tungen. Das Finanzamt kam bei der Überprüfung zum Ergebnis, dass jede Leistung für sich zu beur-

teilen sei. Demnach gilt für Frühstück und Spa der reguläre und für die Vermietungsleistung der er-
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mäßigte Steuersatz. In diesem Fall gelte das nationale Aufteilungsgebot für Leistungen, die nicht un-

mittelbar der Vermietung dienen. 

Der BFH widersprach der Begründung und ließ den Antrag der Hotelbetreiber auf Aussetzung der 

Vollziehung zu, da die Rechtslage zu der Thematik noch nicht eindeutig richterlich geklärt sei. Zu-

satzleistungen, wie Frühstück oder Wellnessangebote, gehörten nicht zur unmittelbaren Vermietungs-

leistung (Beherbergung).  

Bis vor einigen Jahren galt es als unionskonform, dass Leistungen dieser Art aufgeteilt und somit 

unterschiedlich besteuert werden. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich jedoch in der 

Rechtssache “Stadion Amsterdam” bereits im Jahr 2018 gegen das Aufteilungsgebot ausgesprochen. 

Eine Entscheidung durch den EuGH, ob das nationale Aufteilungsgebot mit dem Unionsrecht kon-

form ist, steht noch aus. Bis dahin sollten ähnlich gelagerte Fälle offengehalten werden. 

 

 

19. Verfassungswidrigkeit der Abgeltungssteuer 
 

Mit der Abgeltungsteuer sind wohl schon viele Bürger in Berührung gekommen ohne es gemerkt zu 

haben. Das liegt daran, dass beispielsweise mit dem Erhalt von Zinsen schon die entsprechende Kapi-

talertragsteuer von 25 % durch die auszahlende Bank einbehalten wurde. Die Erträge sind also schon 

„abgegolten” und damit auch nicht mehr erklärungspflichtig. Wessen persönlicher Steuersatz geringer 

ist als 25 %, hat jedoch die Möglichkeit sich die überzahlte Kapitalertragsteuer durch die Günstiger-

prüfung beim Finanzamt zurückzuholen. 

 

Die Abgeltungsteuer steht aber in der Kritik verfassungswidrig zu sein. Durch einen Rechtsstreit hat 

das Niedersächsische Finanzgericht (FG) diese Frage dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) vorge-

legt. Es ist der Auffassung, dass die Abgeltungsteuer zu einer Ungleichbehandlung führt, welche nicht 

mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz des Grundgesetzes vereinbar ist. So werden Steuerpflichtige, 

welche nur Kapitaleinkünfte erzielen, nur mit 25 % beschwert, andere Steuerpflichtige ohne Kapital-

einkünfte dagegen müssen ihre Einkünfte mit bis zu 45 % besteuern lassen. Für diese Ungleichbe-

handlung gäbe es keine Rechtfertigungsgründe. 

 

Ursprünglich wurde die Abgeltungsteuer geschaffen, um die Besteuerung für die Steuerpflichtigen zu 

vereinfachen und Deutschland als Finanzplatz attraktiver zu machen. Nachdem es vor einigen Jahren 

noch keine Möglichkeit gab, die im Ausland erzielten Kapitaleinkünfte der deutschen Bürger steuer-

lich zu überprüfen, sollte so die Besteuerung sichergestellt und Steuerhinterziehung entgegengesteuert 

werden. Nach Auffassung des FG sind diese Gründe inzwischen hinfällig. Das BVerfG wird die Ver-

fassungstauglichkeit nun überprüfen müssen. 

 

 

20. Abzinsung von unverzinslichen Verbindlichkeiten 
 

Im Rahmen des 4. Corona-Steuerhilfegesetzes hat der Finanzausschuss des Bundestags den vom Bun-

desrat geforderten Wegfall der Abzinsung von unverzinslichen Verbindlichkeiten in der Steuerbilanz 

umgesetzt. Damit sind unverzinsliche Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten 

in der Steuerbilanz nicht mehr mit 5,5 % abzuzinsen. Dies gilt für Wirtschaftsjahre, die nach dem 

31.12.2022 enden, oder auf Antrag für Wirtschaftsjahre, die bereits davor enden und deren Veranla-

gungen noch nicht bestandskräftig geworden sind.  

 

Anmerkung: Das Abzinsungsgebot bei Rückstellungen bleibt dagegen unverändert bestehen. Beim 

Wegfall der Abzinsung von Verbindlichkeiten sind ferner die Auswirkungen auf die Zinsschranke zu 

beachten. 
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21. Steuerliche Berücksichtigung von Gewinnen aus Restschuldbefreiungen 
 

Bei vielen Themen im Steuerrecht werden durch die Verwaltungen und Literatur verschiedene Mei-

nungen vertreten. Eines dieser Themen ist die steuerliche Berücksichtigung des Gewinns aus einer 

Restschuldbefreiung eines Einzelunternehmens. Hierzu lagen bislang unterschiedliche Auffassungen 

von Fachliteratur und dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) vor. Nun hat letzteres aber seine 

Rechtsauffassung zu dem bisherigen Verfahrensablauf geändert. 

Der Gewinn aus einer Restschuldbefreiung sollte nach vorheriger Auffassung des BMF im Veranla-

gungszeitraum der tatsächlichen Befreiung berücksichtigt werden. Jetzt vertritt es aber die herrschen-

de Ansicht, dass die Berücksichtigung rückwirkend zum Zeitpunkt der Betriebseinstellung erfolgen 

muss. Die erteilte Restschuldbefreiung gilt dabei als rückwirkendes Ereignis nach § 175 Abs. 1 AO, 

sodass die entsprechenden Bescheide von Amts wegen zu ändern sind. Die Höhe des bisher festge-

setzten Gewinns wird um den Gewinn aus der Restschuldbefreiung erhöht.  

 

Obwohl jetzt durch die geänderte Rechtsauffassung des BMF eine einheitliche Beurteilung gilt, gibt 

es für die Gewährleistung des Vertrauensschutzes der Steuerpflichtigen zwei Ausnahmefälle, welche 

die Finanzverwaltung weiterhin akzeptiert. Einer dieser beiden Ausnahmen liegt vor, wenn entweder 

die Betriebseinstellung nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens, aber vor Veröffentlichung des BMF-

Schreibens vom 8.4.2022 erfolgte oder aber wenn die Betriebseinstellung vor Eröffnung des Insol-

venzverfahrens und vor dem 8.8.2017 war. Für alle anderen offene Fällen gibt es keine weiteren Aus-

nahmeregelungen und der Gewinn aus der Restschuldbefreiung wird im Veranlagungszeitraum der 

Betriebsaufgabe steuerlich berücksichtigt. 

 

 

22. In Deutschland illegale Maßnahmen können keine außergewöhnlichen  

Belastungen sein 
 

Der Gesetzgeber gibt für die steuerliche Anerkennung von außergewöhnlichen Belastungen (agB) 

genaue Voraussetzungen vor. Dazu gehört auch die Zwangsläufigkeit. Es kann bei den erklärten Kos-

ten also davon ausgegangen werden, dass diese den meisten Steuerpflichtigen bei vergleichbarer Ein-

kommens-, Vermögens- und Familiensituation entstehen könnten. Die Steuerpflichtigen haben nicht 

die Möglichkeit, sich der Zahlung zu entziehen, wobei die Kosten notwendig und angemessen sein 

müssen. 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat Anfang des Jahres ein Urteil gefällt, welches sich mit der Zwangsläu-

figkeit beschäftigte. Ein Ehepaar erlitt mehrere Fehlgeburten und entschied sich deshalb für eine 

künstliche Befruchtung, welche trotz zahlreicher Behandlungen erfolglos blieb. Als letzten Versuch 

zog das Ehepaar eine spezielle Behandlung im Ausland in Betracht, da die Durchführung derer im 

Inland verboten ist. Die Methode war erfolgreich, weitere Maßnahmen erfolgten deshalb nicht. Das 

Ehepaar setzte sämtliche Kosten für die Kinderwunschbehandlungen als agB an, da keine Kostener-

stattung der Krankenkasse erfolgte. Das Finanzamt erkannte nur die inländischen Behandlungen an, 

die ausländische dagegen nicht. 

 

Dieser Auffassung war auch der BFH. Aufwendungen, die als agB steuerlich anerkannt werden, dür-

fen gegen keine innerstaatlichen Regelungen verstoßen. Sollte ein Verstoß vorliegen, ist es aber uner-

heblich, ob dieser geahndet wurde. In diesem Fall läge ein Verstoß gegen das Embryonenschutzgesetz 

vor, da die Behandlung in Deutschland illegal und die Rechtsauffassung im Ausland nicht maßgeblich 

ist. Dadurch ist ein Ansatz als agB ausgeschlossen. Grundsätzlich lässt sich das Urteil aber nicht nur 

bei ärztlichen Behandlungen anwenden, sondern auch auf sämtliche Kosten, die bei ihrer Entstehung 

gegen nationales Recht verstoßen. 

 

 

 
 Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen 
werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  


